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IN DIESER AUSGABE

SEITE 1 BIS 2
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● Amtliche Bekanntmachung über die öffentliche
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Präambel

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus hat
in ihrer Tagung am 28.11.2007 aufgrund der §§ 5 und 35
der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg
(Gemeindeordnung – GO) vom 10. Oktober 2001 (GVBl.
I S. 154) und den §§ 1, 2 und 8 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) vom 31.
März 2004 (GVBl. I S. 174) in der jeweils geltenden
Fassung folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Allgemeines

Zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung,
Anschaffung, Erweiterung, Erneuerung und Verbesserung
der Beleuchtung in der Clara-Zetkin-Straße erhebt die
Stadt Cottbus von den gemäß § 8 dieser Satzung
Beitragspflichtigen Beiträge nach Maßgabe dieser
Satzung.

Diese Beiträge werden als Gegenleistung dafür erhoben,
dass den Beitragspflichtigen durch die Möglichkeit der
Inanspruchnahme der o. g. Einrichtung ein wirtschaft-
licher Vorteil geboten wird.

§ 2 Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes

Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen
Aufwendungen ermittelt.

§ 3 Anteil der Stadt Cottbus
und der Beitragspflichtigen am Aufwand

(1) Die Stadt Cottbus trägt zur Abgeltung des öffent-
lichen Interesses den Teil des Aufwandes, der auf

die Inanspruchnahme der Einrichtung durch die
Allgemeinheit oder die Stadt Cottbus entfällt. Der
übrige Teil des Aufwandes ist von den
Beitragspflichtigen zu tragen.

(2) Der Anteil der Stadt Cottbus und der Beitrags-
pflichtigen am Aufwand gem. § 2 beträgt für die
Maßnahme an:

Gemeindeanteil Anteil der
Beitragspflichtigen

der Beleuchtung         30 % 70 %

(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber
nichts anderes bestimmt, zunächst zur Deckung
der Anteile der Stadt Cottbus zu verwenden.

§ 4 Verteilung des umlagefähigen Aufwandes

(1) Der nach den §§ 2 – 3 ermittelte, von den
Beitragspflichtigen zu tragende Aufwand, wird
auf die Grundstücke, denen die Anlage durch die
Möglichkeit der Inanspruchnahme einen wirt-
schaftlichen Vorteil bietet, nach dem Verhältnis
ihrer Flächen verteilt. Dabei werden Art und Maß
der Nutzung der Grundstücke durch eine
Vervielfältigung der Fläche bzw. den nach den
Absätzen 2, 3 und 4 jeweils zu ermittelnden
Teilflächen mit den in den §§ 5 und 6 bestimmten
Faktoren berücksichtigt.

(2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist – unab-
hängig von der Eintragung im Liegenschafts-
kataster und im Grundbuch – jedes zusammen-
hängende Grundeigentum, das eine selbständige
wirtschaftliche Einheit bildet. Soweit die Fläche
bzw. Teilfläche eines Grundstücks baulich oder
gewerblich nutzbar ist, richtet sich die Ermittlung
des Nutzungsfaktors dieser Fläche nach § 5. Für
die übrigen Flächen richtet sich die Ermittlung
des Nutzungsfaktors nach § 6.

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt:

1. bei Grundstücken, die insgesamt im Geltungs-
bereich eines Bebauungsplanes liegen, die
Gesamtfläche des Grundstücks, ausgenommen
hiervon sind die Flächen, die im Bebauungs-
plan als Flächen für Landwirtschaft und Wald
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB) festgesetzt sind;
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2. bei Grundstücken, die über die Grenzen des
Bebauungsplanes in den im Zusammenhang
bebauten Ortsteil (§ 34 BauGB) hinausreichen,
die Gesamtfläche des Grundstücks;

3. bei Grundstücken, die über die Grenzen des
Bebauungsplanes in den Außenbereich (§ 35
BauGB) hinausreichen, die Fläche im Bereich
des Bebauungsplanes;

4. bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan
besteht, wenn sie insgesamt innerhalb des im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34
BauGB) bzw. einer Satzung nach § 34 Abs. 4
BauGB liegen, die Gesamtfläche des
Grundstücks;

5. wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im
Innenbereich (§ 34 BauGB) bzw. einer Satzung
nach § 34 Abs. 4 BauGB und teilweise im
Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche
zwischen der öffentlichen Einrichtung und
einer Linie, die der Grenze des Bebauungs-
zusammenhangs i. S. d. § 34 BauGB ent-
spricht;

6. bei Grundstücken, die nicht an die öffentliche
Einrichtung angrenzen oder lediglich durch
einen zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr
verbunden sind, die Fläche zwischen der der
öffentlichen Einrichtung zugewandten Grund-
stücksseite und einer Linie, die der Grenze
des Bebauungszusammenhangs i. S. d. § 34
BauGB entspricht;

7. überschreitet die tatsächliche bauliche oder
gewerbliche Nutzung die nach den Ziffern 1.
bis 6. ermittelten Abstände, so fällt die Linie
zusammen mit der hinteren Grenze der tatsäch-
lichen Nutzung.

(4) Bei Grundstücken nach Abs. 1, die nicht baulich
oder gewerblich genutzt werden, sondern nur in
anderer Weise nutzbar sind, ist die Gesamtfläche
bzw. auch die Fläche des Grundstücks zugrunde
zu legen, die von den Regelungen des Abs. 3 nicht
erfasst wird.

§ 5 Nutzungsfaktor für baulich oder 
gewerblich nutzbare Grundstücksflächen

(1) Zur Berücksichtigung des Maßes der Nutzbarkeit
werden die nach § 4 Abs. 3 ermittelten, baulich
oder gewerblich nutzbaren Grundstücks-
flächen mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht,
der durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt
wird.

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollge-
schoss 1,0 und erhöht sich je weiteres Vollge-
schoss um 0,25.

(3) Für die Flächen eines Grundstücks, die innerhalb
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes lie-
gen, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse wie
folgt:

1. Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, 
aus der höchstzulässigen Zahl der Voll-
geschosse.

2. Enthält der Bebauungsplan für baulich oder
gewerblich nutzbare Grundstücke keine Fest-
setzungen im Sinne der Ziffer 1, ergibt sich die
Zahl der Vollgeschosse aus der tatsächlichen
Nutzung.

(4) Für die Flächen von Grundstücken in unbeplanten
Gebieten ist die Zahl der sich aus der näheren
Umgebung ergebenden zulässigen Zahl der
Vollgeschosse maßgebend.  Für den Fall, dass
in der näheren Umgebung lediglich Grundstücke
im Sinne des Abs. 3 Nr. 2 liegen, ergibt sich 
die Zahl der in Rechnung zu stellenden
Vollgeschosse aus der überwiegend vorhandenen
Zahl an Vollgeschossen in der näheren
Umgebung.

(5) Ist im Einzelfall die Zahl der tatsächlich vorhan-
denen Vollgeschosse höher als der sich aus Abs.
3 – 4 ergebenden Zahl der Vollgeschosse, ist die
tatsächliche Nutzung maßgebend.

(6) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art
der Nutzung erhöht sich bei Grundstücken in
Kern-, Gewerbe- oder Industriegebieten sowie
Grundstücken in anderen Baugebieten, die über-
wiegend gewerblich oder in ähnlicher Weise (z. B.
Grundstücke mit Büro-, Handels-, Verwaltungs-,
Post-, Bahn-, Krankenhaus- und Schulgebäuden)
genutzt werden, der für das Grundstück gem. Abs.
2 – 5 maßgebliche Nutzungsfaktor um 0,5.

(7) Bei Grundstücken, die in einer der baulich oder
gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise
genutzt werden können (z. B. Dauerkleingärten,
Sportplätze, Friedhöfe) und bei Grundstücken,
die weder baulich noch gewerblich genutzt wer-
den können, wird ein halbes Vollgeschoss zugrun-
de gelegt.

(8) Bei Flächen von Grundstücken, auf denen keine
Bebauung zulässig ist, die aber gewerblich
genutzt werden können und bei Flächen von
Grundstücken, auf denen nur Stellplätze oder
Garagen zulässig sind, wird ein Vollgeschoss
zugrunde gelegt.

(9) Als Vollgeschosse gelten alle Geschosse, die nach
der Bauordnung des Landes Brandenburg in der
Fassung der Bekanntmachung vom 25. März
1998 (GVBl. Bbg I S. 82) Vollgeschosse sind. Ist
die Geschosszahl wegen der Besonderheiten des
Bauwerkes nicht feststellbar, wird je angefangene
3,0 m Höhe des Bauwerkes ein Vollgeschoss
berechnet.

§ 6 Nutzungsfaktor für Grundstücke
mit sonstiger Nutzung

Zur Berücksichtigung der Art und des Maßes der Nutzung
werden die nach § 4 Abs. 4 ermittelten Grundstücks-
flächen vervielfacht mit:

1. 0,3 bei Flächen, die im Außenbereich (§ 35
BauGB) liegen und in einer der baulichen oder
gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise
genutzt werden (z. B. Kleingartenanlagen,
Friedhöfe, Sportanlagen, Campingplätze,
Freibäder sowie Badeseen und Nutzgärten als
Bestandteil eines Wohn- oder Gewerbe-
grundstücks),

2. 0,033 bei Flächen, die im Außenbereich (§ 35
BauGB) liegen (z. B. Grünland, Ackerland,
Gartenland) oder wegen entsprechender
Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in
anderer Weise nutzbar sind (z. B. landwirt-
schaftliche Nutzung),

3. 0,0167 bei Flächen, die im Außenbereich
(§ 35 BauGB) liegen und als Waldflächen
genutzt werden oder wegen entsprechender
Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur als
Waldflächen nutzbar sind.

§ 7 Beitragssatz

Der Beitragssatz errechnet sich durch Teilung des umlage-

fähigen Aufwandes durch die Summe der anrechenbaren
Grundstücksflächen im Abrechnungsgebiet.

Der Beitragssatz beträgt 0,439373502 EUR

je m2 anrechenbarer Grundstücksfläche nach § 4 i. V. m.
§§ 5 und 6.

§ 8 Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt
der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstücks ist. Bei Wohnungs- und
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und
Teileigentümer entsprechend ihrem Miteigen-
tumsanteil beitragspflichtig.

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belas-
tet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der
Erbbauberechtigte.

(3) Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so
tritt der Nutzer an die Stelle des Eigentümers.
Nutzer sind die in § 9 des Sachenrechtsbereini-
gungsgesetzes vom 21. September 1994 (BGBl. I
S. 2457) genannten natürlichen oder juristischen
Personen des privaten und des öffentlichen
Rechts. Die Beitragspflicht dieses Personen-
kreises entsteht nur, wenn zum Zeitpunkt der
Fälligkeit des Beitrages das Wahlrecht über die
Bestellung eines Erbbaurechts oder den Ankauf
des Grundstücks gemäß den §§ 15 und 16 des
Sachenrechtsbereinigungsgesetzes bereits ausge-
übt und gegen den Anspruch des Nutzers keiner
der nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz
statthaften Einreden und Einwendungen geltend
gemacht worden sind. Ab dem 01. Juli 2004 ent-
steht die Beitragspflicht der Nutzer nur, wenn
zum Zeitpunkt des Erlasses des Beitrags-
bescheides das Wahlrecht über die Bestellung
eines Erbbaurechtes oder den Ankauf des
Grundstücks gemäß den §§ 15 und 16 des
Sachenrechtsbereinigungsgesetzes bereits ausge-
übt und gegen den Anspruch des Nutzers keine
der nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz
statthaften Einreden und Einwendungen geltend
gemacht worden sind. Anderenfalls bleibt die
Beitragspflicht des Grundstückseigentümers
unberührt. 

(4) Mehrere Eigentümer, Erbbauberechtigte und
Nutzer haften als Gesamtschuldner.

(5) Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und
Nutzer sind verpflichtet, alle für die Veranlagung
erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und
unverzüglich nach Aufforderung durch die
Gemeinde zu machen und nachzuweisen. Sie
haben bei örtlichen Feststellungen der Gemeinde
die notwendige Unterstützung zu gewähren.

§ 9 Fälligkeit

Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge werden einen
Monat nach Bekanntgabe des jeweiligen Bescheides fällig.

§ 10 Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01. April 2003 in Kraft.

Cottbus, den 03.12.2007

gez. Frank Szymanski
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus
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Präambel

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus hat
in ihrer Tagung am 28.11.2007 aufgrund der §§ 5 und 35
der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg
(Gemeindeordnung – GO) vom 10. Oktober 2001 (GVBl.
I S. 154) und den §§ 1, 2 und 8 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) vom
31. März 2004 (GVBl. I S. 174) in der jeweils geltenden
Fassung folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Allgemeines

Zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung,
Anschaffung, Erweiterung, Erneuerung und Verbesserung
der Fahrbahn, des Gehweges, der öffentlichen
Beleuchtungseinrichtung, der Oberflächenentwässerung
und der unselbständigen Grünanlagen an der Grenzstraße/
Sielower Grenzstraße in dem Bereich von der Sielower
Chaussee bis zum Abzweig Cottbuser Straße/Sielower
Weg erhebt die Stadt Cottbus von den gemäß § 8 dieser
Satzung Beitragspflichtigen Beiträge nach Maßgabe die-
ser Satzung.

Diese Beiträge werden als Gegenleistung dafür erhoben,
dass den Beitragspflichtigen durch die Möglichkeit der
Inanspruchnahme der o. g. Einrichtung ein wirtschaft-
licher Vorteil geboten wird.

§ 2 Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes

Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen
Aufwendungen ermittelt.

§ 3 Anteil der Stadt Cottbus
und der Beitragspflichtigen am Aufwand

(1) Die Stadt Cottbus trägt zur Abgeltung des öffent-
lichen Interesses den Teil des Aufwandes, der auf
die Inanspruchnahme der Einrichtung durch die
Allgemeinheit oder die Stadt Cottbus entfällt. Der
übrige Teil des Aufwandes ist von den
Beitragspflichtigen zu tragen.

(2) Der Anteil der Stadt Cottbus und der Beitrags-
pflichtigen am Aufwand gem. § 2 beträgt für die
Maßnahme an:

Gemeindeanteil Anteil der
Beitragspflichtigen

a) der Fahrbahn              30 % 70 %

b) dem Gehweg              30 % 70 %
c) der Beleuchtung         30 % 70 %
d) der Oberflächen-

entwässerung            30% 70 %
e) den unselbständigen

Grünanlagen             30 % 70 %
(Straßenbegleitgrün)

(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber
nichts anderes bestimmt, zunächst zur Deckung
der Anteile der Stadt Cottbus zu verwenden.

§ 4 Verteilung des umlagefähigen Aufwandes

(1) Der nach den §§ 2 – 3 ermittelte, von den
Beitragspflichtigen zu tragende Aufwand, wird
auf die Grundstücke, denen die Anlage durch die
Möglichkeit der Inanspruchnahme einen wirt-
schaftlichen Vorteil bietet, nach dem Verhältnis
ihrer Flächen verteilt. Dabei werden Art und Maß
der Nutzung der Grundstücke durch eine
Vervielfältigung der Fläche bzw. den nach den
Absätzen 2, 3 und 4 jeweils zu ermittelnden
Teilflächen mit den in den §§ 5 und 6 bestimmten
Faktoren berücksichtigt.

(2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist – unab-
hängig von der Eintragung im Liegenschafts-
kataster und im Grundbuch – jedes zusammen-
hängende Grundeigentum, das eine selbständige
wirtschaftliche Einheit bildet. Soweit die Fläche
bzw. Teilfläche eines Grundstücks baulich oder
gewerblich nutzbar ist, richtet sich die Ermittlung
des Nutzungsfaktors dieser Fläche nach § 5. Für
die übrigen Flächen richtet sich die Ermittlung
des Nutzungsfaktors nach § 6.

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt:

1. bei Grundstücken, die insgesamt im Geltungs-
bereich eines Bebauungsplanes liegen, die
Gesamtfläche des Grundstücks, ausgenommen
hiervon sind die Flächen, die im Bebauungs-
plan als Flächen für Landwirtschaft und Wald
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB) festgesetzt sind;

2. bei Grundstücken, die über die Grenzen des
Bebauungsplanes in den im Zusammenhang
bebauten Ortsteil (§ 34 BauGB) hinausreichen,
die Gesamtfläche des Grundstücks;

3. bei Grundstücken, die über die Grenzen des
Bebauungsplanes in den Außenbereich (§ 35
BauGB) hinausreichen, die Fläche im Bereich
des Bebauungsplanes;

4. bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan
besteht, wenn sie insgesamt innerhalb des im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34
BauGB) bzw. einer Satzung nach § 34 Abs. 4
BauGB liegen, die Gesamtfläche des
Grundstücks;

5. wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innen-
bereich (§ 34 BauGB) bzw. einer Satzung nach
§ 34 Abs. 4 BauGB und teilweise im
Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche
zwischen der öffentlichen Einrichtung und
einer Linie, die der Grenze des Bebauungszu-
sammenhangs i. S. d. § 34 BauGB entspricht;

6. bei Grundstücken, die nicht an die öffentliche
Einrichtung angrenzen oder lediglich durch
einen zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr
verbunden sind, die Fläche zwischen der der
öffentlichen Einrichtung zugewandten Grund-
stücksseite und einer Linie, die der Grenze
des Bebauungszusammenhangs i. S. d. § 34
BauGB entspricht;

7. überschreitet die tatsächliche bauliche oder
gewerbliche Nutzung die nach den Ziffern
1. bis 6. ermittelten Abstände, so fällt die Linie
zusammen mit der hinteren Grenze der tatsäch-
lichen Nutzung.

(4) Bei Grundstücken nach Abs. 1, die nicht baulich
oder gewerblich genutzt werden, sondern nur in
anderer Weise nutzbar sind, ist die Gesamtfläche
bzw. auch die Fläche des Grundstücks zugrunde
zu legen, die von den Regelungen des Abs. 3 nicht
erfasst wird.

§ 5 Nutzungsfaktor für baulich 
oder gewerblich nutzbare Grundstücksflächen

(1) Zur Berücksichtigung des Maßes der Nutzbarkeit
werden die nach § 4 Abs. 3 ermittelten, baulich
oder gewerblich nutzbaren Grundstücksflächen
mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht, der durch
die Zahl der Vollgeschosse bestimmt wird.

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Voll-
geschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres Voll-
geschoss um 0,25.

(3) Für die Flächen eines Grundstücks, die innerhalb
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes lie-
gen, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse wie
folgt:

1. Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus
der höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse.

2. Enthält der Bebauungsplan für baulich oder
gewerblich nutzbare Grundstücke keine Fest-
setzungen im Sinne der Ziffer 1, ergibt sich die
Zahl der Vollgeschosse aus der tatsächlichen
Nutzung.

(4) Für die Flächen von Grundstücken in unbeplanten
Gebieten ist die Zahl der sich aus der näheren
Umgebung ergebenden zulässigen Zahl der
Vollgeschosse maßgebend.  Für den Fall, dass in
der näheren Umgebung lediglich Grundstücke im
Sinne des Abs. 3 Nr. 2 liegen, ergibt sich die Zahl
der in Rechnung zu stellenden Vollgeschosse aus
der überwiegend vorhandenen Zahl an
Vollgeschossen in der näheren Umgebung.

(5) Ist im Einzelfall die Zahl der tatsächlich vorhan-
denen Vollgeschosse höher als der sich aus
Abs. 3 – 4 ergebenden Zahl der Vollgeschosse, ist
die tatsächliche Nutzung maßgebend.

(6) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art
der Nutzung erhöht sich bei Grundstücken in
Kern-, Gewerbe- oder Industriegebieten sowie
Grundstücken in anderen Baugebieten, die über-
wiegend gewerblich oder in ähnlicher Weise (z. B.
Grundstücke mit Büro-, Handels-, Verwaltungs-,
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Post-, Bahn-, Krankenhaus- und Schulgebäuden)
genutzt werden, der für das Grundstück gem. 
Abs. 2 – 5 maßgebliche Nutzungsfaktor um 0,5.

(7) Als Vollgeschoss im Sinne dieser Satzung gelten
alle Geschosse, die nach der Bauordnung des
Landes Brandenburg Vollgeschosse sind und zu
Wohn- und Gewerbezwecken genutzt werden
können oder rein tatsächlich so genutzt werden.
Ist die Geschosszahl wegen der Besonderheiten
des Bauwerkes nicht feststellbar, wird je angefan-
gene 3,0 m Höhe des Bauwerkes ein Vollgeschoss
berechnet.

§ 6 Nutzungsfaktor für Grundstücke
mit sonstiger Nutzung

Zur Berücksichtigung der Art und des Maßes der Nutzung
werden die nach § 4 Abs. 4 ermittelten Grundstücks-
flächen vervielfacht mit:

1. 0,033 bei Flächen, die im Außenbereich (§ 35
BauGB) liegen (z. B. Grünland, Ackerland,
Gartenland) oder wegen entsprechender Fest-
setzungen in einem Bebauungsplan nur in
anderer Weise nutzbar sind (z. B. landwirt-
schaftliche Nutzung),

2. 0,0167 bei Flächen, die im Außenbereich (§ 35
BauGB) liegen und als Waldflächen genutzt
werden oder wegen entsprechender Festsetzun-
gen in einem Bebauungsplan nur als Wald-
flächen nutzbar sind.

§ 7 Beitragssatz

Der Beitragssatz errechnet sich durch Teilung des umlage-
fähigen Aufwandes durch die Summe der anrechenbaren

Grundstücksflächen im Abrechnungsgebiet.

Der Beitragssatz beträgt 4,28386079 EUR

je m2 anrechenbarer Grundstücksfläche nach § 4 i. V. m.
§§ 5 und 6.

§ 8 Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt
der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstücks ist. Bei Wohnungs- und
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und
Teileigentümer entsprechend ihrem Miteigen-
tumsanteil beitragspflichtig.

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belas-
tet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der
Erbbauberechtigte.

(3) Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so
tritt der Nutzer an die Stelle des Eigentümers.
Nutzer sind die in § 9 des Sachenrechtsbereini-
gungsgesetzes vom 21. September 1994 (BGBl. I
S. 2457) genannten natürlichen oder juristischen
Personen des privaten und des öffentlichen
Rechts. Die Beitragspflicht dieses Personen-
kreises entsteht nur, wenn zum Zeitpunkt der
Fälligkeit des Beitrages das Wahlrecht über die
Bestellung eines Erbbaurechts oder den Ankauf
des Grundstücks gemäß den §§ 15 und 16 des
Sachenrechtsbereinigungsgesetzes bereits ausge-
übt und gegen den Anspruch des Nutzers keine
der nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz
statthaften Einreden und Einwendungen geltend
gemacht worden sind. Ab dem 01. Juli 2004 ent-
steht die Beitragspflicht der Nutzer nur, wenn
zum Zeitpunkt des Erlasses des Beitragsbeschei-
des das Wahlrecht über die Bestellung eines
Erbbaurechtes oder den Ankauf des Grundstücks
gemäß den §§ 15 und 16 des Sachenrechts-

bereinigungsgesetzes bereits ausgeübt und gegen
den Anspruch des Nutzers keine der nach dem
Sachenrechtsbereinigungsgesetz statthaften Ein-
reden und Einwendungen geltend gemacht wor-
den sind. Anderenfalls bleibt die Beitragspflicht
des Grundstückseigentümers unberührt. 

(4) Mehrere Eigentümer, Erbbauberechtigte und
Nutzer haften als Gesamtschuldner.

(5) Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und
Nutzer sind verpflichtet, alle für die Veranlagung
erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und
unverzüglich nach Aufforderung durch die
Gemeinde zu machen und nachzuweisen. Sie
haben bei örtlichen Feststellungen der Gemeinde
die notwendige Unterstützung zu gewähren.

§ 9 Vorausleistung

Sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen
worden ist, können angemessene Vorausleistungen auf die
künftige Beitragsschuld erhoben werden.

§ 10 Fälligkeit

Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und
Vorausleistungen werden einen Monat nach Bekanntgabe
des jeweiligen Bescheides fällig.

§ 11 Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01. November 2003 in
Kraft.

Cottbus, den 03.12.2007

gez. Frank Szymanski
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus
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Präambel

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus hat in
ihrer Tagung am 28.11.2007 aufgrund der §§ 5 und 35 der
Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (Gemeinde-
ordnung – GO) vom 10. Oktober 2001 (GVBl. I S. 154) und
den §§ 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes für das
Land Brandenburg (KAG) vom 31. März 2004 (GVBl. I S.
174) in der jeweils geltenden Fassung folgende Satzung
beschlossen:

§ 1 Allgemeines

Zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaf-

fung, Erweiterung, Erneuerung und Verbesserung der
Beleuchtung in der Heinrich-Heine-Straße erhebt die Stadt
Cottbus von den gemäß § 8 dieser Satzung Beitrags-
pflichtigen Beiträge nach Maßgabe dieser Satzung.

Diese Beiträge werden als Gegenleistung dafür er-
hoben, dass den Beitragspflichtigen durch die Möglich-
keit der Inanspruchnahme der o. g. Einrichtung ein wirt-
schaftlicher Vorteil geboten wird.

§ 2 Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes

Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen
Aufwendungen ermittelt.

§ 3 Anteil der Stadt Cottbus 
und der Beitragspflichtigen am Aufwand

(1) Die Stadt Cottbus trägt zur Abgeltung des 
öffentlichen Interesses den Teil des Auf-
wandes, der auf die Inanspruchnahme der
Einrichtung durch die Allgemeinheit oder die
Stadt Cottbus entfällt. Der übrige Teil des
Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen 
zu tragen.

(2) Der Anteil der Stadt Cottbus und der Beitrags-
pflichtigen am Aufwand gem. § 2 beträgt für die
Maßnahme an:

Gemeindeanteil Anteil der
Beitragspflichtigen

der Beleuchtung         30 % 70 %

(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber
nichts anderes bestimmt, zunächst zur Deckung
der Anteile der Stadt Cottbus zu verwenden.

§ 4 Verteilung des umlagefähigen Aufwandes

(1) Der nach den §§ 2 – 3 ermittelte, von den
Beitragspflichtigen zu tragende Aufwand, wird
auf die Grundstücke, denen die Anlage durch die
Möglichkeit der Inanspruchnahme einen wirt-
schaftlichen Vorteil bietet, nach dem Verhältnis
ihrer Flächen verteilt. Dabei werden Art und Maß
der Nutzung der Grundstücke durch eine
Vervielfältigung der Fläche bzw. den nach den
Absätzen 2, 3 und 4 jeweils zu ermittelnden
Teilflächen mit den in den §§ 5 und 6 bestimmten
Faktoren berücksichtigt.

(2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist – unab-
hängig von der Eintragung im Liegenschafts-
kataster und im Grundbuch – jedes zusammen-
hängende Grundeigentum, das eine selbständige
wirtschaftliche Einheit bildet. Soweit die Fläche
bzw. Teilfläche eines Grundstücks baulich oder
gewerblich nutzbar ist, richtet sich die Ermittlung 
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des Nutzungsfaktors dieser Fläche nach § 5. Für
die übrigen Flächen richtet sich die Ermittlung
des Nutzungsfaktors nach § 6.

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt:

1. bei Grundstücken, die insgesamt im Geltungs-
bereich eines Bebauungsplanes liegen, die
Gesamtfläche des Grundstücks, ausgenommen
hiervon sind die Flächen, die im Bebauungs-
plan als Flächen für Landwirtschaft und Wald
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB) festgesetzt sind;

2. bei Grundstücken, die über die Grenzen des
Bebauungsplanes in den im Zusammenhang
bebauten Ortsteil (§ 34 BauGB) hinausreichen,
die Gesamtfläche des Grundstücks;

3. bei Grundstücken, die über die Grenzen des
Bebauungsplanes in den Außenbereich (§ 35
BauGB) hinausreichen, die Fläche im Bereich
des Bebauungsplanes;

4. bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan
besteht, wenn sie insgesamt innerhalb des im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34
BauGB) bzw. einer Satzung nach § 34 Abs. 4
BauGB liegen, die Gesamtfläche des
Grundstücks;

5. wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im
Innenbereich (§ 34 BauGB) bzw. einer Satzung
nach § 34 Abs. 4 BauGB und teilweise im
Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche
zwischen der öffentlichen Einrichtung und
einer Linie, die der Grenze des Bebauungszu-
sammenhangs i. S. d. § 34 BauGB entspricht;

6. bei Grundstücken, die nicht an die öffentliche
Einrichtung angrenzen oder lediglich durch
einen zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr
verbunden sind, die Fläche zwischen der der
öffentlichen Einrichtung zugewandten Grund-
stücksseite und einer Linie, die der Grenze
des Bebauungszusammenhangs i. S. d. § 34
BauGB entspricht;

7. überschreitet die tatsächliche bauliche oder
gewerbliche Nutzung die nach den Ziffern
1. bis 6. ermittelten Abstände, so fällt die Linie
zusammen mit der hinteren Grenze der tatsäch-
lichen Nutzung.

(4) Bei Grundstücken nach Abs. 1, die nicht baulich
oder gewerblich genutzt werden, sondern nur in
anderer Weise nutzbar sind, ist die Gesamtfläche
bzw. auch die Fläche des Grundstücks zugrunde
zu legen, die von den Regelungen des Abs. 3 nicht
erfasst wird.

§ 5 Nutzungsfaktor für baulich
oder gewerblich nutzbare Grundstücksflächen

(1) Zur Berücksichtigung des Maßes der Nutzbarkeit
werden die nach § 4 Abs. 3 ermittelten, baulich
oder gewerblich nutzbaren Grundstücksflächen
mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht, der durch
die Zahl der Vollgeschosse bestimmt wird.

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Voll-
geschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres Voll-
geschoss um 0,25.

(3) Für die Flächen eines Grundstücks, die innerhalb
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes lie-
gen, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse wie
folgt:

1. Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus
der höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse.

2. Enthält der Bebauungsplan für baulich oder
gewerblich nutzbare Grundstücke keine
Festsetzungen im Sinne der Ziffer 1, ergibt sich
die Zahl der Vollgeschosse aus der tatsächli-
chen Nutzung.

(4) Für die Flächen von Grundstücken in unbeplanten
Gebieten ist die Zahl der sich aus der näheren
Umgebung ergebenden zulässigen Zahl der
Vollgeschosse maßgebend.  Für den Fall, dass in
der näheren Umgebung lediglich Grundstücke im
Sinne des Abs. 3 Nr. 2 liegen, ergibt sich die Zahl
der in Rechnung zu stellenden Vollgeschosse aus
der überwiegend vorhandenen Zahl an Vollge-
schossen in der näheren Umgebung.

(5) Ist im Einzelfall die Zahl der tatsächlich vorhan-
denen Vollgeschosse höher als der sich aus 
Abs. 3 – 4 ergebenden Zahl der Vollgeschosse, ist
die tatsächliche Nutzung maßgebend.

(6) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art
der Nutzung erhöht sich bei Grundstücken in
Kern-, Gewerbe- oder Industriegebieten sowie
Grundstücken in anderen Baugebieten, die über-
wiegend gewerblich oder in ähnlicher Weise (z. B.
Grundstücke mit Büro-, Handels-, Verwaltungs-,
Post-, Bahn-, Krankenhaus- und Schulgebäuden)
genutzt werden, der für das Grundstück gem. Abs.
2 – 5 maßgebliche Nutzungsfaktor um 0,5.

(7) Bei Grundstücken, die in einer der baulich oder
gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise
genutzt werden können (z. B. Dauerkleingärten,
Sportplätze, Friedhöfe) und bei Grundstücken,
die weder baulich noch gewerblich genutzt wer-
den können, wird ein halbes Vollgeschoss zugrun-
de gelegt.

(8) Bei Flächen von Grundstücken, auf denen keine
Bebauung zulässig ist, die aber gewerblich
genutzt werden können und bei Flächen von
Grundstücken, auf denen nur Stellplätze oder
Garagen zulässig sind, wird ein Vollgeschoss
zugrunde gelegt.

(9) Als Vollgeschosse gelten alle Geschosse, die nach
der Bauordnung des Landes Brandenburg in der
Fassung der Bekanntmachung vom 25. März
1998 (GVBl. Bbg I S. 82) Vollgeschosse sind. Ist
die Geschosszahl wegen der Besonderheiten des
Bauwerkes nicht feststellbar, wird je angefangene
3,0 m Höhe des Bauwerkes ein Vollgeschoss
berechnet.

§ 6 Nutzungsfaktor für Grundstücke
mit sonstiger Nutzung

Zur Berücksichtigung der Art und des Maßes der Nutzung
werden die nach § 4 Abs. 4 ermittelten Grundstücks-
flächen vervielfacht mit:

1. 0,3 bei Flächen, die im Außenbereich (§ 35
BauGB) liegen und in einer der baulichen oder
gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise
genutzt werden (z. B. Kleingartenanlagen,
Friedhöfe, Sportanlagen, Campingplätze,
Freibäder sowie Badeseen und Nutzgärten als
Bestandteil eines Wohn- oder Gewerbegrund-
stücks),

2. 0,033 bei Flächen, die im Außenbereich (§ 35
BauGB) liegen (z. B. Grünland, Ackerland,
Gartenland) oder wegen entsprechender
Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in
anderer Weise nutzbar sind (z. B. landwirt-
schaftliche Nutzung),

3. 0,0167 bei Flächen, die im Außenbereich (§ 35
BauGB) liegen und als Waldflächen genutzt
werden oder wegen entsprechender Fest-
setzungen in einem Bebauungsplan nur als

Waldflächen nutzbar sind.

§ 7 Beitragssatz

Der Beitragssatz errechnet sich durch Teilung des umlage-
fähigen Aufwandes durch die Summe der anrechenbaren
Grundstücksflächen im Abrechnungsgebiet.

Der Beitragssatz beträgt 0,538401354 EUR

je m2 anrechenbarer Grundstücksfläche nach § 4 i. V. m. 
§§ 5 und 6.

§ 8 Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt
der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstücks ist. Bei Wohnungs- und
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und
Teileigentümer entsprechend ihrem Miteigen-
tumsanteil beitragspflichtig.

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belas-
tet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der
Erbbauberechtigte.

(3) Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so
tritt der Nutzer an die Stelle des Eigentümers.
Nutzer sind die in § 9 des Sachenrechts-
bereinigungsgesetzes vom 21. September 1994
(BGBl. I S. 2457) genannten natürlichen oder
juristischen Personen des privaten und des öffent-
lichen Rechts. Die Beitragspflicht dieses
Personenkreises entsteht nur, wenn zum
Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages das
Wahlrecht über die Bestellung eines Erbbaurechts
oder den Ankauf des Grundstücks gemäß den §§
15 und 16 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes
bereits ausgeübt und gegen den Anspruch des
Nutzers keiner der nach dem Sachenrechts-
bereinigungsgesetz statthaften Einreden und
Einwendungen geltend gemacht worden sind. Ab
dem 01. Juli 2004 entsteht die Beitragspflicht der
Nutzer nur, wenn zum Zeitpunkt des Erlasses des
Beitragsbescheides das Wahlrecht über die
Bestellung eines Erbbaurechtes oder den Ankauf
des Grundstücks gemäß den §§ 15 und 16 des
Sachenrechtsbereinigungsgesetzes bereits ausge-
übt und gegen den Anspruch des Nutzers keine
der nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz
statthaften Einreden und Einwendungen geltend
gemacht worden sind. Anderenfalls bleibt die
Beitragspflicht des Grundstückseigentümers
unberührt. 

(4) Mehrere Eigentümer, Erbbauberechtigte und
Nutzer haften als Gesamtschuldner.

(5) Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und
Nutzer sind verpflichtet, alle für die Veranlagung
erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und
unverzüglich nach Aufforderung durch die
Gemeinde zu machen und nachzuweisen. Sie
haben bei örtlichen Feststellungen der Gemeinde
die notwendige Unterstützung zu gewähren.

§ 9 Fälligkeit

Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge werden einen
Monat nach Bekanntgabe des jeweiligen Bescheides fällig.

§ 10 Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01. April 2003 in Kraft.

Cottbus, den 03.12.2007

gez. Frank Szymanski
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus  
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Präambel

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus hat
in ihrer Tagung am 28.11.2007 aufgrund der §§ 5 und 35
der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg
(Gemeindeordnung – GO) vom 10. Oktober 2001 (GVBl.
I S. 154) und den §§ 1, 2 und 8 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Brandenburg (KAG) vom 31. März
2004 (GVBl. I S. 174) in der jeweils geltenden Fassung
folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Allgemeines

Zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaf-
fung, Erweiterung, Erneuerung und Verbesserung der Be-
leuchtung in der Wilhelm-Nevoigt-Straße erhebt die Stadt
Cottbus von den gemäß § 8 dieser Satzung Beitrags-
pflichtigen Beiträge nach Maßgabe dieser Satzung.

Diese Beiträge werden als Gegenleistung dafür erhoben,
dass den Beitragspflichtigen durch die Möglichkeit der
Inanspruchnahme der o. g. Einrichtung ein wirtschaft-
licher Vorteil geboten wird.

§ 2 Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes

Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen
Aufwendungen ermittelt.

§ 3 Anteil der Stadt Cottbus
und der Beitragspflichtigen am Aufwand

(1) Die Stadt Cottbus trägt zur Abgeltung des öffent-
lichen Interesses den Teil des Aufwandes, der auf
die Inanspruchnahme der Einrichtung durch die
Allgemeinheit oder die Stadt Cottbus entfällt. Der
übrige Teil des Aufwandes ist von den Beitrags-
pflichtigen zu tragen.

(2) Der Anteil der Stadt Cottbus und der Beitrags-
pflichtigen am Aufwand gem. § 2 beträgt für die
Maßnahme an:

Gemeindeanteil   Anteil der
Beitragspflichtigen

der Beleuchtung         50 % 50 %

(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber
nichts anderes bestimmt, zunächst zur Deckung
der Anteile der Stadt Cottbus zu verwenden.

§ 4 Verteilung des umlagefähigen Aufwandes

(1) Der nach den §§ 2 – 3 ermittelte, von den

Beitragspflichtigen zu tragende Aufwand, wird
auf die Grundstücke, denen die Anlage durch die
Möglichkeit der Inanspruchnahme einen wirt-
schaftlichen Vorteil bietet, nach dem Verhältnis
ihrer Flächen verteilt. Dabei werden Art und Maß
der Nutzung der Grundstücke durch eine
Vervielfältigung der Fläche bzw. den nach den
Absätzen 2, 3 und 4 jeweils zu ermittelnden
Teilflächen mit den in den §§ 5 und 6 bestimmten
Faktoren berücksichtigt.

(2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist – unab-
hängig von der Eintragung im Liegenschafts-
kataster und im Grundbuch – jedes zusammen-
hängende Grundeigentum, das eine selbständige
wirtschaftliche Einheit bildet. Soweit die Fläche
bzw. Teilfläche eines Grundstücks baulich oder
gewerblich nutzbar ist, richtet sich die Ermittlung
des Nutzungsfaktors dieser Fläche nach § 5. Für
die übrigen Flächen richtet sich die Ermittlung
des Nutzungsfaktors nach § 6.

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt:

1. bei Grundstücken, die insgesamt im Geltungs-
bereich eines Bebauungsplanes liegen, die
Gesamtfläche des Grundstücks, ausgenommen
hiervon sind die Flächen, die im Bebauungs-
plan als Flächen für Landwirtschaft und Wald
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB) festgesetzt sind;

2. bei Grundstücken, die über die Grenzen des
Bebauungsplanes in den im Zusammenhang
bebauten Ortsteil (§ 34 BauGB) hinausreichen,
die Gesamtfläche des Grundstücks;

3. bei Grundstücken, die über die Grenzen des
Bebauungsplanes in den Außenbereich (§ 35
BauGB) hinausreichen, die Fläche im Bereich
des Bebauungsplanes;

4. bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan
besteht, wenn sie insgesamt innerhalb des im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34
BauGB) bzw. einer Satzung nach § 34 Abs. 4
BauGB liegen, die Gesamtfläche des
Grundstücks;

5. wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innen-
bereich (§ 34 BauGB) bzw. einer Satzung nach
§ 34 Abs. 4 BauGB und teilweise im
Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche
zwischen der öffentlichen Einrichtung und
einer Linie, die der Grenze des Bebauungszu-
sammenhangs i. S. d. § 34 BauGB entspricht;

6. bei Grundstücken, die nicht an die öffentliche
Einrichtung angrenzen oder lediglich durch
einen zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr
verbunden sind, die Fläche zwischen der der
öffentlichen Einrichtung zugewandten Grund-
stücksseite und einer Linie, die der Grenze
des Bebauungszusammenhangs i. S. d. § 34
BauGB entspricht;

7. überschreitet die tatsächliche bauliche oder
gewerbliche Nutzung die nach den Ziffern 
1. bis 6. ermittelten Abstände, so fällt die Linie
zusammen mit der hinteren Grenze der tatsäch-
lichen Nutzung.

(4) Bei Grundstücken nach Abs. 1, die nicht baulich

oder gewerblich genutzt werden, sondern nur in
anderer Weise nutzbar sind, ist die Gesamtfläche
bzw. auch die Fläche des Grundstücks zugrunde
zu legen, die von den Regelungen des Abs. 3 nicht
erfasst wird.

§ 5 Nutzungsfaktor für baulich
oder gewerblich nutzbare Grundstücksflächen

(1) Zur Berücksichtigung des Maßes der Nutzbarkeit
werden die nach § 4 Abs. 3 ermittelten, baulich
oder gewerblich nutzbaren Grundstücksflächen
mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht, der durch
die Zahl der Vollgeschosse bestimmt wird.

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Voll-
geschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres Voll-
geschoss um 0,25.

(3) Für die Flächen eines Grundstücks, die innerhalb
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes lie-
gen, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse wie
folgt:

1. Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus
der höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse.

2. Enthält der Bebauungsplan für baulich oder
gewerblich nutzbare Grundstücke keine
Festsetzungen im Sinne der Ziffer 1, ergibt sich
die Zahl der Vollgeschosse aus der tatsäch-
lichen Nutzung.

(4) Für die Flächen von Grundstücken in unbeplanten
Gebieten ist die Zahl der sich aus der näheren
Umgebung ergebenden zulässigen Zahl der
Vollgeschosse maßgebend.  Für den Fall, dass in
der näheren Umgebung lediglich Grundstücke im
Sinne des Abs. 3 Nr. 2 liegen, ergibt sich die Zahl
der in Rechnung zu stellenden Vollgeschosse aus
der überwiegend vorhandenen Zahl an Voll-
geschossen in der näheren Umgebung.

(5) Ist im Einzelfall die Zahl der tatsächlich vorhan-
denen Vollgeschosse höher als der sich aus
Abs. 3 – 4 ergebenden Zahl der Vollgeschosse, ist
die tatsächliche Nutzung maßgebend.

(6) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art
der Nutzung erhöht sich bei Grundstücken in
Kern-, Gewerbe- oder Industriegebieten sowie
Grundstücken in anderen Baugebieten, die über-
wiegend gewerblich oder in ähnlicher Weise (z. B.
Grundstücke mit Büro-, Handels-, Verwaltungs-,
Post-, Bahn-, Krankenhaus- und Schulgebäuden)
genutzt werden, der für das Grundstück gem. Abs.
2 – 5 maßgebliche Nutzungsfaktor um 0,5.

(7) Bei Grundstücken, die in einer der baulich oder
gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise
genutzt werden können (z. B. Dauerkleingärten,
Sportplätze, Friedhöfe) und bei Grundstücken,
die weder baulich noch gewerblich genutzt wer-
den können, wird ein halbes Vollgeschoss zugrun-
de gelegt.

(8) Bei Flächen von Grundstücken, auf denen keine
Bebauung zulässig ist, die aber gewerblich
genutzt werden können und bei Flächen von
Grundstücken, auf denen nur Stellplätze oder
Garagen zulässig sind, wird ein Vollgeschoss
zugrunde gelegt.

(9) Als Vollgeschosse gelten alle Geschosse, die nach
der Bauordnung des Landes Brandenburg in der
Fassung der Bekanntmachung vom 25. März
1998 (GVBl. Bbg I S. 82) Vollgeschosse sind. Ist 
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die Geschosszahl wegen der Besonderheiten des
Bauwerkes nicht feststellbar, wird je angefangene
3,0 m Höhe des Bauwerkes ein Vollgeschoss
berechnet.

§ 6 Nutzungsfaktor für Grundstücke 
mit sonstiger Nutzung

Zur Berücksichtigung der Art und des Maßes der Nutzung
werden die nach § 4 Abs. 4 ermittelten Grundstücks-
flächen vervielfacht mit:

1. 0,3 bei Flächen, die im Außenbereich (§ 35
BauGB) liegen und in einer der baulichen oder
gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise
genutzt werden (z. B. Kleingartenanlagen,
Friedhöfe, Sportanlagen, Campingplätze, Frei-
bäder sowie Badeseen und Nutzgärten als
Bestandteil eines Wohn- oder Gewerbegrund-
stücks),

2. 0,033 bei Flächen, die im Außenbereich (§ 35
BauGB) liegen (z. B. Grünland, Ackerland,
Gartenland) oder wegen entsprechender
Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in
anderer Weise nutzbar sind (z. B. landwirt-
schaftliche Nutzung),

3. 0,0167 bei Flächen, die im Außenbereich (§ 35
BauGB) liegen und als Waldflächen genutzt
werden oder wegen entsprechender Fest-
setzungen in einem Bebauungsplan nur als
Waldflächen nutzbar sind.

§ 7 Beitragssatz

Der Beitragssatz errechnet sich durch Teilung des umlage-

fähigen Aufwandes durch die Summe der anrechenbaren
Grundstücksflächen im Abrechnungsgebiet.

Der Beitragssatz beträgt 0,553368336 EUR

je m2 anrechenbarer Grundstücksfläche nach § 4 i. V. m.
§§ 5 und 6.

§ 8 Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt
der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstücks ist. Bei Wohnungs- und
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und
Teileigentümer entsprechend ihrem Miteigen-
tumsanteil beitragspflichtig.

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belas-
tet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der
Erbbauberechtigte.

(3) Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so
tritt der Nutzer an die Stelle des Eigentümers.
Nutzer sind die in § 9 des Sachenrechtsbereini-
gungsgesetzes vom 21. September 1994 (BGBl. I
S. 2457) genannten natürlichen oder juristischen
Personen des privaten und des öffentlichen
Rechts. Die Beitragspflicht dieses Personen-
kreises entsteht nur, wenn zum Zeitpunkt der
Fälligkeit des Beitrages das Wahlrecht über die
Bestellung eines Erbbaurechts oder den Ankauf
des Grundstücks gemäß den §§ 15 und 16 des
Sachenrechtsbereinigungsgesetzes bereits ausge-
übt und gegen den Anspruch des Nutzers keine
der nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz
statthaften Einreden und Einwendungen geltend
gemacht worden sind. Ab dem 01. Juli 2004 ent-
steht die Beitragspflicht der Nutzer nur, wenn
zum Zeitpunkt des Erlasses des Beitrags-

bescheides das Wahlrecht über die Bestellung
eines Erbbaurechtes oder den Ankauf des
Grundstücks gemäß den §§ 15 und 16 des
Sachenrechtsbereinigungsgesetzes bereits ausge-
übt und gegen den Anspruch des Nutzers keine
der nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz
statthaften Einreden und Einwendungen geltend
gemacht worden sind. Anderenfalls bleibt die
Beitragspflicht des Grundstückseigentümers
unberührt. 

(4) Mehrere Eigentümer, Erbbauberechtigte und
Nutzer haften als Gesamtschuldner.

(5) Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und
Nutzer sind verpflichtet, alle für die Veranlagung
erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und
unverzüglich nach Aufforderung durch die
Gemeinde zu machen und nachzuweisen. Sie
haben bei örtlichen Feststellungen der Gemeinde
die notwendige Unterstützung zu gewähren.

§ 9 Fälligkeit

Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge werden einen
Monat nach Bekanntgabe des jeweiligen Bescheides fällig.

§ 10 Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01. April 2003 in Kraft.

Cottbus, den 03.12.2007

gez. Frank Szymanski
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus

über die öffentliche Auslegung des Antrages der LWG
Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG zur Erteilung einer
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die
Schmutzwasserleitung DN 200 Stz mit Zubehör verlau-
fend westlich des Objektes Thiemstraße 39 in der
Gemarkung Spremberger Vorstadt, die Mischwasser-
leitung DN 200 Stz mit Zubehör verlaufend im Bereich
westlich des Objektes Brauhausbergstraße 19 in der
Gemarkung Spremberger Vorstadt, die Mischwasser-
leitung DN 200 PVC mit Zubehör verlaufend im
Bereich westlich der Objekte Brauhausbergstraße 19
und 20 in der Gemarkung Spremberger Vorstadt, die
Schmutzwasserleitung DN 200 KG mit Zubehör ver-
laufend nördlich des Objektes Eilenburger Straße 25 -
20 in der Gemarkung Spremberger Vorstadt, die
Mischwasserleitung DN 200 Stz mit Zubehör verlau-
fend nördlich des Objektes Eilenburger Straße 29 – 31
in der Gemarkung Spremberger Vorstadt.

Auf der Grundlage des § 9 des Grundbuchbereinigungs-
gesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182),
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
02.11.2000 (BGBl. I S. 1481, 1483) i. V. m. § 6 der
Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet
des Sachenrechts - Sachenrechts-Durchführungsver-
ordnung (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I
S. 3900) - hat die LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.
KG, Berliner Straße 19 - 21, 03046 Cottbus mit Datum
vom 06.03.2007 bei der Unteren Wasserbehörde der Stadt
Cottbus für die Schmutzwasserleitung DN 200 Stz mit
Zubehör verlaufend westlich des Objektes Thiemstraße 39
in der Gemarkung Spremberger Vorstadt, die
Mischwasserleitung DN 200 Stz mit Zubehör verlaufend
im Bereich westlich des Objektes Brauhausbergstraße 19
in der Gemarkung Spremberger Vorstadt, die

Mischwasserleitung DN 200 PVC mit Zubehör verlaufend
im Bereich westlich der Objekte Brauhausbergstraße 19
und 20 in der Gemarkung Spremberger Vorstadt, die
Schmutzwasserleitung DN 200 KG mit Zubehör verlau-
fend nördlich des Objektes Eilenburger Straße 25 - 20 in
der Gemarkung Spremberger Vorstadt, die
Mischwasserleitung DN 200 Stz mit Zubehör verlaufend
nördlich des Objektes Eilenburger Straße 29 – 31 in der
Gemarkung Spremberger Vorstadt die Erteilung einer
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung beantragt.

Die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung beschei-
nigt eine durch Gesetz bestehende beschränkte persönliche
Dienstbarkeit für die genannten Grundstücke zugunsten
des Antragstellers. Sie umfasst das Recht, die belasteten
Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Wasser
in einer Leitung über die Grundstücke zu führen und von
dem Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten zu
verlangen, dass er auf den Schutzstreifen keine Gebäude
errichtet bzw. errichten lässt oder sonstige Einwirkungen
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder
Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder gefährden.

Die Trassenführung erstreckt sich auf nachfolgend
genannte Grundstücke:

• Gemarkung Spremberger Vorstadt; Flur 140;
Flurstücke 101, 134, 149, 163, 166, 168, 170, 175

Gemäß § 7 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung
werden die Antragsunterlagen vier Wochen von dem Tag
der Bekanntmachung im „Amtsblatt für die Stadt Cottbus“

im Zeitraum vom 07.01.2008 bis 01.02.2008
bei der

Stadtverwaltung Cottbus, Fachbereich Umwelt und
Natur, Untere Wasserbehörde, Neumarkt 5, 03046
Cottbus, Zimmer 461

während der Dienstzeiten unter dem Aktenzeichen LARB-
LWG-ARB115-SWMWSpremV140 zur Einsicht öffent-
lich ausgelegt.

Widersprüche können von den Grundstückseigentümern
bzw. Erbbauberechtigten während des Auslegungszeit-
raumes nur bei der Unteren Wasserbehörde der kreisfrei-
en Stadt Cottbus erhoben werden.

Bei fristgerechtem Widerspruch wird die Bescheinigung
mit einem entsprechenden Vermerk erteilt.

Cottbus, den 10.11.2007

gez.
Frank Szymanski
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus

Amtliche Bekanntmachung
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Präambel

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus
hat in ihrer Tagung am 28.11.2007 aufgrund der §§ 5 und
35 der Gemeindeordnung für das Land Branden-
burg (Gemeindeordnung – GO) vom 10. Oktober 2001
(GVBl. I S. 154) und den §§ 1, 2 und 8 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Brandenburg
(KAG) vom 31. März 2004 (GVBl. I S. 174) in 
der jeweils geltenden Fassung folgende Satzung beschlos-
sen:

§ 1 Allgemeines

Zum Ersatz des Aufwandes für die Herstel-
lung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und
Erneuerung:

1. der Fahrbahn (einschließlich Seitenstreifen)
2. der Parkflächen 
3. des Gehweges und
4. der Oberflächenentwässerung

der Dorfstraße in Groß Gaglow im Bereich von der
Chausseestraße bis zum Pappelweg sowie die Freilegung
erhebt die Stadt Cottbus von den gemäß § 8 dieser Satzung
Beitragspflichtigen Beiträge nach Maßgabe dieser
Satzung.

Diese Beiträge werden als Gegenleistung dafür erhoben,
dass den Beitragspflichtigen durch die Möglichkeit der
Inanspruchnahme der o. g. Einrichtung ein wirtschaft-
licher Vorteil geboten wird.

§ 2 Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes

Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen
Aufwendungen ermittelt.

§ 3 Anteil der Stadt Cottbus
und der Beitragspflichtigen am Aufwand

(1) Die Stadt Cottbus trägt zur Abgeltung des öffent-
lichen Interesses den Teil des Aufwandes, der auf
die Inanspruchnahme der Einrichtung durch die
Allgemeinheit oder die Stadt Cottbus entfällt. Der
übrige Teil des Aufwandes ist von den
Beitragspflichtigen zu tragen.

(2) Der Anteil der Stadt Cottbus und der Beitrags-
pflichtigen am Aufwand gem. § 2 beträgt für
Maßnahmen an:

Gemeindeanteil Anteil der
Beitragspflichtigen

1. der Fahrbahn
(einschließlich
Seitenstreifen)        50 % 50 %

2. der Parkflächen 40 % 60 %
3. des Gehweges         50 % 50 %
4. der Oberflächen-

entwässerung       50% 50 %

(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber
nichts anderes bestimmt, zunächst zur Deckung
der Anteile der Stadt zu verwenden.

§ 4 Verteilung des umlagefähigen Aufwandes

(1) Der nach den §§ 2 – 3 ermittelte, von den
Beitragspflichtigen zu tragende Aufwand, wird
auf die Grundstücke (berücksichtigungsfähige
Grundstücke), denen die Anlage durch die
Möglichkeit der Inanspruchnahme einen wirt-
schaftlichen Vorteil bietet, nach dem Verhältnis
ihrer Flächen verteilt. Dabei werden Art und Maß
der Nutzung der Grundstücke durch eine
Vervielfältigung der Fläche bzw. den nach den
Absätzen 2, 3 und 4 jeweils zu ermittelnden
Teilflächen mit den in §§ 5 und 6 bestimmten
Faktoren berücksichtigt.

(2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist – unab-
hängig von der Eintragung im Liegenschafts-
kataster und im Grundbuch – jedes zusammen-
hängende Grundeigentum, das eine selbständige
wirtschaftliche Einheit bildet. Soweit die Fläche
bzw. Teilfläche eines Grundstücks baulich oder
gewerblich nutzbar ist, richtet sich die Ermittlung
des Nutzungsfaktors nach § 5. Für die übrigen
Flächen richtet sich die Ermittlung des Nutzungs-
faktors nach § 6.

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt:

1. bei Grundstücken, die insgesamt im Geltungs-
bereich eines Bebauungsplanes liegen, die
Gesamtfläche des Grundstücks, ausgenommen
hiervon sind die Flächen, die im Bebauungs-
plan als Flächen für Landwirtschaft und
Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB) festgesetzt
sind;

2. bei Grundstücken, die über die Grenzen des
Bebauungsplanes in den im Zusammenhang
bebauten Ortsteil (§ 34 BauGB) hinausreichen,
die Gesamtfläche des Grundstücks;

3. bei Grundstücken, die über die Grenzen des
Bebauungsplanes in den Außenbereich (§ 35
BauGB) hinausreichen, die Fläche im Bereich
des Bebauungsplanes;

4. bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan
besteht, wenn sie insgesamt innerhalb des im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34
BauGB) bzw. einer Satzung nach § 34 Abs. 4
BauGB liegen, die Gesamtfläche des
Grundstücks;

5. wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im
Innenbereich (§ 34 BauGB) bzw. im Geltungs-

bereich  einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB
und teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB)
liegen, die Fläche zwischen der öffentlichen
Einrichtung und einer Linie, die der Grenze
des Bebauungszusammenhangs i. S. d. § 34
BauGB entspricht;

6. bei Grundstücken, die nicht an die öffentliche
Einrichtung angrenzen oder lediglich durch
einen zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr
verbunden sind, die Fläche zwischen der der
öffentlichen Einrichtung zugewandten Grund-
stücksseite und einer Linie, die der Grenze
des Bebauungszusammenhangs i. S. d. § 34
BauGB entspricht;

7. überschreitet die tatsächliche bauliche oder
gewerbliche Nutzung die nach den Ziffern
1. bis 6. ermittelten Abstände, so fällt die Linie
zusammen mit der hinteren Grenze der tatsäch-
lichen Nutzung.

(4) Bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die
nicht baulich oder gewerblich genutzt werden,
sondern nur in anderer Weise nutzbar sind, ist die
Gesamtfläche bzw. auch die Fläche des
Grundstücks zugrunde zu legen, die von der
Regelung des Absatzes 3 nicht erfasst wird.

§ 5 Nutzungsfaktor für baulich oder
gewerblich nutzbare Grundstücksflächen

(1) Zur Berücksichtigung des Maßes der Nutzbarkeit
werden die nach § 4 Abs. 3 ermittelten, baulich
oder gewerblich nutzbaren Grundstücksflächen
mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht, der durch
die Zahl der Vollgeschosse bestimmt wird.

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Voll-
geschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres Voll-
geschoss um 0,25.

(3) Für die Flächen eines Grundstücks, die innerhalb
des Geltungsbereiches des Bebauungsplans lie-
gen, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse wie
folgt:

1. Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus
der höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse.

2. Enthält der Bebauungsplan für baulich oder
gewerblich nutzbare Grundstücke keine Fest-
setzungen im Sinne der Ziffer 1, ergibt sich die
Zahl der Vollgeschosse aus der tatsächlichen
Nutzung.

(4) Für die Flächen von Grundstücken in unbeplanten
Gebieten ist die Zahl der sich aus der näheren
Umgebung ergebenden zulässigen Zahl der
Vollgeschosse maßgebend. Für den Fall, dass
in der näheren Umgebung lediglich Grundstücke
im Sinne des Absatzes 3 Nr. 2 liegen, ergibt sich
die Zahl der in Rechnung zu stellenden
Vollgeschosse aus der überwiegend vorhandenen
Zahl an Vollgeschossen in der näheren
Umgebung.

(5) Ist im Einzelfall die Zahl der tatsächlich vorhan-
denen Vollgeschosse höher als der sich aus
Abs. 2 – 4 ergebenden Zahl der Vollgeschosse, ist
die tatsächliche Nutzung maßgebend.

Amtliche Bekanntmachung

Einzelsatzung der Stadt Cottbus über die Erhebung von Beiträgen 
für straßenbauliche Maßnahmen an der Dorfstraße in Groß Gaglow im Bereich 

von der Chausseestraße bis zum Pappelweg
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(6) Bei Flächen von Grundstücken mit überwiegend
hallenartigen Gebäuden, bei denen es sich nicht
um Kirchen handelt und die eine Höhe von 6 m
überschreiten und bei Flächen von Grundstücken
mit Gebäuden, bei denen wegen der Besonderheit
des Bauwerks die Zahl der Vollgeschosse nicht
feststellbar ist, gilt als Zahl der Vollgeschosse die
Höhe des Bauwerks geteilt durch 3,5 (wobei
Bruchzahlen kleiner als 0,5 auf die vorausgehen-
de Zahl abgerundet und ab 0,5 auf die nächste
volle Zahl aufgerundet werden). Bleibt die auf
diese Weise ermittelte Zahl der Vollgeschosse
hinter der Zahl der auf der Fläche zulässigen Zahl
der Vollgeschosse zurück, ist die Zahl der höchst-
zulässigen Zahl der Vollgeschosse zu Grunde zu
legen.

(7) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art
der Nutzung erhöht sich bei Grundstücken in
Kern-, Gewerbe- oder Industriegebieten sowie
Grundstücken in anderen Baugebieten, die über-
wiegend gewerblich oder in ähnlicher Weise (z. B.
Grundstücke mit Büro-, Handels-, Verwaltungs-,
Post-, Bahn-, Krankenhaus- und Schulgebäuden)
genutzt werden, der für das Grundstück gem. Abs.
2 – 5 maßgebliche Nutzungsfaktor um 0,5.

(8) Als Vollgeschoss im Sinne dieser Satzung gelten
alle Geschosse, die nach der Bauordnung des
Landes Brandenburg in der Fassung der
Bekanntmachung vom 16. Juli 2003 (GVBl. Bbg
I S. 210 f.) Vollgeschosse sind.

§ 6 Nutzungsfaktor für Grundstücke
mit sonstiger Nutzung

Zur Berücksichtigung der Art und des Maßes der Nutzung
werden die nach § 4 Abs. 4 ermittelten Grundstücks-
flächen vervielfacht mit:

1. 0,033 bei Flächen, die im Außenbereich (§ 35
BauGB) liegen (z. B. Grünland, Ackerland,
Gartenland) oder wegen entsprechender Fest-
setzungen in einem Bebauungsplan nur in

anderer Weise nutzbar sind (z. B. landwirt-
schaftliche Nutzung),

2. 0,3 bei Flächen, die im Außenbereich (§ 35
BauGB) liegen und in einer der baulichen oder
gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise
genutzt werden (z. B. Kleingartenanlagen,
Friedhöfe, Sportanlagen, Campingplätze,
Freibäder sowie Badeseen und Nutzgärten als
Bestandteil eines Wohn- oder Gewerbegrund-
stücks).

§ 7 Beitragssatz

Der Beitragssatz errechnet sich durch Teilung des umlage-
fähigen Aufwandes durch die Summe der anrechenbaren
Grundstücksflächen im Abrechnungsgebiet.

Der Beitragssatz beträgt 3,754689694 EUR

je m2 anrechenbarer Grundstücksfläche nach § 4 i. V. m.
§§ 5 und 6.

§ 8 Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt
der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstücks ist. Bei Wohnungs- und
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und
Teileigentümer entsprechend ihrem Miteigen-
tumsanteil beitragspflichtig.

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht bela-
stet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der
Erbbauberechtigte.

(3) Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so
tritt der Nutzer an die Stelle des Eigentümers.
Nutzer sind die in § 9 des Sachenrechtsbereini-
gungsgesetzes vom 21. September 1994 (BGBl. I
S. 2457) genannten natürlichen oder juristischen
Personen des privaten und des öffentlichen
Rechts. Die Beitragspflicht dieses Personen-
kreises entsteht nur, wenn zum Zeitpunkt der
Fälligkeit des Beitrages das Wahlrecht über die

Bestellung eines Erbbaurechts oder den Ankauf
des Grundstücks gemäß den §§ 15 und 16 des
Sachenrechtsbereinigungsgesetzes bereits ausge-
übt und gegen den Anspruch des Nutzers keiner
der nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz
statthaften Einreden und Einwendungen geltend
gemacht worden sind. Ab dem 01. Juli 2004 ent-
steht die Beitragspflicht der Nutzer nur, wenn
zum Zeitpunkt des Erlasses des Beitragsbe-
scheides das Wahlrecht über die Bestellung eines
Erbbaurechtes oder den Ankauf des Grundstücks
gemäß den §§ 15 und 16 des Sachenrechts-
bereinigungsgesetzes bereits ausgeübt und gegen
den Anspruch des Nutzers keine der nach dem
Sachenrechtsbereinigungsgesetz statthaften Ein-
reden und Einwendungen geltend gemacht wor-
den sind. Anderenfalls bleibt die Beitragspflicht
des Grundstückseigentümers unberührt.

(4) Mehrere Eigentümer, Erbbauberechtigte und
Nutzer haften als Gesamtschuldner.

(5) Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und
Nutzer sind verpflichtet, alle für die Veranlagung
erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und
unverzüglich nach Aufforderungen durch die
Gemeinde zu machen und nachzuweisen. Sie
haben bei örtlichen Feststellungen der Gemeinde
die notwendige Unterstützung zu gewähren.

§ 9 Fälligkeit

Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge werden einen
Monat nach Bekanntgabe des jeweiligen Bescheides fällig.

§ 10 Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2003 in
Kraft.

Cottbus, den 03.12.2007

gez. Frank Szymanski
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus 

über die öffentliche Auslegung des Antrages der LWG
Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG zur Erteilung einer
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die
Mischwasserleitung DN 200 Stz – abschnittsweise
übergehend in DN 100 St - mit Zubehör und
Pumpstation verlaufend im Bereich westlich und süd-
lich des Objektes Gerhart-Hauptmann-Straße 09A in
der Gemarkung Sandow, die Mischwasserleitung DN
200 Stz mit Zubehör verlaufend im Bereich westlich
und südlich des Objektes Am Großen Spreewehr 07 
in der Gemarkung Sandow und die
Mischwasserleitung DN 200 Stz mit Zubehör verlau-
fend im Bereich östlich des Objektes Gerhart-
Hauptmann-Straße 08 zu der vorgenannten Leitung in
der Gemarkung Sandow.

Auf der Grundlage des § 9 des Grundbuchbereinigungs-
gesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182),
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
02.11.2000 (BGBl. I S. 1481, 1483) i. V. m. § 6 der
Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet
des Sachenrechts - Sachenrechts-Durchführungsverord-
nung (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) -
hat die LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG, Berliner
Straße 19 - 21, 03046 Cottbus mit den Schreiben vom
14.06.2006 und vom 05.01.2007 bei der Unteren
Wasserbehörde der Stadt Cottbus für die Misch-
wasserleitung DN 200 Stz – abschnittsweise übergehend in
DN 100 St - mit Zubehör und Pumpstation verlaufend im
Bereich westlich und südlich des Objektes Gerhart-

Hauptmann-Straße 09A in der Gemarkung Sandow, die
Mischwasserleitung DN 200 Stz mit Zubehör verlaufend
im Bereich westlich und südlich des Objektes Am Großen
Spreewehr 07 in der Gemarkung Sandow und die
Mischwasserleitung DN 200 Stz mit Zubehör verlaufend
im Bereich östlich des Objektes Gerhart-Hauptmann-
Straße 08 zu der vorgenannten Leitung in der Gemarkung
Sandow die Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechts-
bescheinigung beantragt.

Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persön-
liche Dienstbarkeit für die genannten Grundstücke
zugunsten des Antragstellers. Sie umfasst das Recht, die
belasteten Grundstücke für den Betrieb, die
Instandsetzung und Erneuerung der Anlage zu betreten
und zu nutzen, Wasser in einer Leitung über die
Grundstücke zu führen und von dem Grundstücks-
eigentümer bzw. Erbbauberechtigten zu verlangen, dass er
auf den Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw.
errichten lässt oder sonstige Einwirkungen vornimmt, die
den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung
beeinträchtigen oder gefährden.

Die Trassenführung erstreckt sich auf nachfolgend
genannte Grundstücke:

• Gemarkung Sandow; Flur 86; Flurstücke 21, 33,
36, 37, 73

Gemäß § 7 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung
werden die Antragsunterlagen vier Wochen von dem Tag

der Bekanntmachung im „Amtsblatt für die Stadt Cottbus“

im Zeitraum vom 07.01.2008 bis 01.02.2008

bei der

Stadtverwaltung Cottbus, Fachbereich Umwelt und
Natur, Untere Wasserbehörde, Neumarkt 5, 03046
Cottbus, Zimmer 461

unter dem Aktenzeichen LARB-LWG-ARB88-
MWSand86 während der Dienstzeiten zur Einsicht öffent-
lich ausgelegt.

Widersprüche können von den Grundstückseigentümern
bzw. Erbbauberechtigten während des Auslegungszeit-
raumes nur bei der Unteren Wasserbehörde der kreisfrei-
en Stadt Cottbus erhoben werden. Bei fristgerechtem
Widerspruch wird die Bescheinigung mit einem entspre-
chenden Vermerk erteilt.

Cottbus, den 21.11.2007

gez. Frank Szymanski
Oberbürgermeister 
der Stadt Cottbus

Amtliche Bekanntmachung
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Amtliche Bekanntmachung

Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe  Brandenburg

Öffentliche Bekanntmachung eines Antrags nach § 9 Absatz 4 Grundbuchbereinigungsgesetz
(GBBerG) in den Gemarkungen Branitz und Sandow im Bereich der Stadt Cottbus

über die öffentliche Auslegung des Antrages der LWG
Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG zur Erteilung einer
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die
Mischwasserleitung DN 210 mit Zubehör verlaufend
im Bereich östlich der Objekte Straße der Jugend 27
und 28 sowie Görlitzer Straße 24 in der Gemarkung
Spremberger Vorstadt, die Regenwasserleitung DN 200
Stz mit Zubehör verlaufend im Bereich nördlich des
Objektes Straße der Jugend 30 – 30C in der
Gemarkung Spremberger Vorstadt, die Schmutz-
wasserleitung DN 200 Stz mit Zubehör verlaufend im
Bereich südlich des Objektes Straße der Jugend 30 –
30C in der Gemarkung Spremberger Vorstadt, die
Regenwasserleitung DN 200 Stz mit Zubehör verlau-
fend im Bereich nördlich des Objektes Straße der
Jugend 31 – 31C in der Gemarkung Spremberger
Vorstadt, die Schmutzwasserleitung DN 200 Stz mit
Zubehör verlaufend im Bereich südlich des Objektes
Straße der Jugend 31 – 31C in der Gemarkung
Spremberger Vorstadt, die Regenwasserleitung DN 200
Stz mit Zubehör verlaufend im Bereich nördlich des
Objektes Straße der Jugend 32 – 32C in der
Gemarkung Spremberger Vorstadt, die Schmutz-
wasserleitung DN 200 Stz mit Zubehör verlaufend im
Bereich nördlich des Objektes Straße der Jugend 32 –
32C in der Gemarkung Spremberger Vorstadt, die
Mischwasserleitung DN 200 Stz mit Zubehör verlau-
fend im Bereich östlich des Objektes Gartenstraße 07 –
08 in der Gemarkung Spremberger Vorstadt, die
Mischwasserleitung DN 175 Stz – übergehend in DN
200 Stz - mit Zubehör verlaufend im Bereich nördlich
des Objektes Zittauer Straße 15C, östlich der Objekte
Gartenstraße 4 und 5 sowie östlich und nördlich des
Objektes Görlitzer Straße 36 in der Gemarkung
Spremberger Vorstadt, die Schmutzwasserleitung DN
250 Stz mit Zubehör verlaufend im Bereich westlich
des Objektes Zittauer Straße 15A – 15C in der
Gemarkung Spremberger Vorstadt.
Auf der Grundlage des § 9 des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I 
S. 2182), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes
vom 02.11.2000 (BGBl. I S. 1481, 1483) i. V. m. § 6 der
Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereini-

gungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet
des Sachenrechts - Sachenrechts-Durchführungsver-
ordnung (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I 
S. 3900) - hat die LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.
KG, Berliner Straße 19 - 21, 03046 Cottbus mit Datum
vom 12.02.2007 bei der Unteren Wasserbehörde der Stadt
Cottbus für die Mischwasserleitung DN 210 mit Zubehör
verlaufend im Bereich östlich der Objekte Straße der
Jugend 27 und 28 sowie Görlitzer Straße 24 in der
Gemarkung Spremberger Vorstadt, die Regenwasser-
leitung DN 200 Stz mit Zubehör verlaufend im Bereich
nördlich des Objektes Straße der Jugend 30 – 30C in der
Gemarkung Spremberger Vorstadt, die Schmutzwasser-
leitung DN 200 Stz mit Zubehör verlaufend im Bereich
südlich des Objektes Straße der Jugend 30 – 30C in der
Gemarkung Spremberger Vorstadt, die Regenwasser-
leitung DN 200 Stz mit Zubehör verlaufend im Bereich
nördlich des Objektes Straße der Jugend 31 – 31C in der
Gemarkung Spremberger Vorstadt, die Schmutz-
wasserleitung DN 200 Stz mit Zubehör verlaufend im
Bereich südlich des Objektes Straße der Jugend 31 – 31C
in der Gemarkung Spremberger Vorstadt, die Regen-
wasserleitung DN 200 Stz mit Zubehör verlaufend im
Bereich nördlich des Objektes Straße der Jugend 32 – 32C
in der Gemarkung Spremberger Vorstadt, die
Schmutzwasserleitung DN 200 Stz mit Zubehör verlau-
fend im Bereich nördlich des Objektes Straße der Jugend
32 – 32C in der Gemarkung Spremberger Vorstadt, die
Mischwasserleitung DN 200 Stz mit Zubehör verlaufend
im Bereich östlich des Objektes Gartenstraße 07 – 08 in
der Gemarkung Spremberger Vorstadt, die
Mischwasserleitung DN 175 Stz – übergehend in DN 200
Stz - mit Zubehör verlaufend im Bereich nördlich des
Objektes Zittauer Straße 15C, östlich der Objekte
Gartenstraße 4 und 5 sowie östlich und nördlich des
Objektes Görlitzer Straße 36 in der Gemarkung
Spremberger Vorstadt, die Schmutzwasserleitung DN 250
Stz mit Zubehör verlaufend im Bereich westlich des
Objektes Zittauer Straße 15A – 15C in der Gemarkung
Spremberger Vorstadt die Erteilung einer Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung beantragt.
Die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung beschei-
nigt eine durch Gesetz bestehende beschränkte persönliche

Dienstbarkeit für die genannten Grundstücke zugunsten
des Antragstellers. Sie umfasst das Recht, die belasteten
Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Wasser
in einer Leitung über die Grundstücke zu führen und von
dem Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten zu
verlangen, dass er auf den Schutzstreifen keine Gebäude
errichtet bzw. errichten lässt oder sonstige Einwirkungen
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder
Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder gefährden.
Die Trassenführung erstreckt sich auf nachfolgend
genannte Grundstücke:

• Gemarkung Spremberger Vorstadt; Flur 115;
Flurstücke 8/2, 9/2, 12, 13, 14/1, 15/1, 15/2, 18, 19,
22, 32/1

• Gemarkung Spremberger Vorstadt; Flur 142;
Flurstück 119

Gemäß § 7 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung
werden die Antragsunterlagen vier Wochen von dem Tag
der Bekanntmachung im „Amtsblatt für die Stadt Cottbus“

im Zeitraum vom 07.01.2008 bis 01.02.2008
bei der
Stadtverwaltung Cottbus, Fachbereich Umwelt und
Natur, Untere Wasserbehörde, Neumarkt 5, 03046
Cottbus, Zimmer 461

während der Dienstzeiten unter dem Aktenzeichen LARB-
LWG-ARB110-SWMWRWSpremV115 zur Einsicht
öffentlich ausgelegt.
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern
bzw. Erbbauberechtigten während des Auslegungszeit-
raumes nur bei der Unteren Wasserbehörde der kreisfrei-
en Stadt Cottbus erhoben werden. Bei fristgerechtem
Widerspruch wird die Bescheinigung mit einem entspre-
chenden Vermerk erteilt.

Cottbus, den 10.11.2007

gez. Frank Szymanski
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus

Die Firma envia Mitteldeutsche Energie AG,
Chemnitztalstraße 13 in  09114 Chemnitz, hat mit Datum
vom 19. Oktober 2007, hier eingegangen am  29. Oktober
2007, einen Antrag auf Bescheinigung von beschränkten
persönlichen Dienstbarkeiten zum Besitz und Betrieb
sowie zur Unterhaltung und Erneuerung einer bereits
bestehenden 110 kV-Freileitung (Doppelstich Cottbus/
HKW, Bl. 6875) nebst Einrichtungen und Zubehör bzw.
Neben- und Sonderanlagen für Grundstücke in den
Gemarkungen Branitz und Sandow in der Stadt Cottbus
gestellt. Dieser Antrag wird hier unter dem Aktenzeichen
09.53 - 829 geführt. 

Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 
Satz 2 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 
20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2192), zuletzt geändert
durch Artikel 63 der Verordnung vom 25. November 2003
(BGBl. I S. 2304), in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der
Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet
des Sachenrechts (Sachenrechts-Durchführungsver-
ordnung, SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I
S. 3900) öffentlich bekannt gemacht. Die Antragsunter-

lagen können von den Berechtigten innerhalb von vier
Wochen nach dem ersten Tag der Veröffentlichung im
Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe
Brandenburg, Außenstelle Kleinmachnow (Haus 5),
Stahnsdorfer Damm 77 in 14532 Kleinmachnow, nach
Terminvereinbarung unter (033203) 36 - 720 (Herr Vogel)
bzw. - 823 (Frau Grunenberg) während der üblichen
Dienstzeiten bzw. - nach vorheriger Absprache - auch
außerhalb dieser Zeiten eingesehen werden. Die Frage, ob
ein Grundstück überhaupt (bzw. in welchem Ausmaß)
betroffen ist, kann vorab telefonisch geklärt werden.

Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes
wegen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR eine
Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten und
am 25. Dezember 1993 betriebenen Energieanlagen ent-
standen. Durch diese beschränkte persönliche Dienst-
barkeit wird der Stand vom 3. Oktober 1990 dokumentiert.
Deshalb ist ein Einverständnis mit der vorhandenen
Belastung des Grundstücks bzw. mit der bestehenden
Energieanlage selbst nicht erforderlich. Alle danach einge-
tretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks
über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beein-

trächtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag
zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonsti-
gen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geregelt
werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Ein eventueller Widerspruch kann durch den Berechtigten
(Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigter usw.) inner-
halb von vier Wochen nach dem ersten Tag der öffent-
lichen Bekanntmachung eingelegt werden. Ein in der
Sache begründeter Widerspruch kann allerdings nur darauf
gerichtet sein, dass die Anlage bzw. Leitung am 3. Oktober
1990 nicht genutzt und/oder am 25. Dezember 1993 vom
Energieversorgungsunternehmen oder dessen Rechts-
nachfolger nicht betrieben worden ist oder dass die in den
Unterlagen dargestellte Leitungsführung fehlerhaft (also
anders als vom Unternehmen) dargestellt ist. 

Kleinmachnow,  13. November 2007

Im Auftrag
Vogel



Die Aktionswoche verlief aus meiner Sicht erfolgreich. Das
Ziel, die Cottbuser Öffentlichkeit über die Millenniums-
Entwicklungsziele zu informieren und die Aufmerksamkeit
der Bevölkerung darauf zu lenken, dass es auf ihre Mithilfe
bei der Umsetzung der Ziele ankommt ist, haben wir
erreicht. Vor allem die Millenniumtore auf dem Altmarkt
stießen auf reges Interesse und wurden von mehreren
Schulklassen für Bildungsveranstaltungen besucht.
Erfreulich dabei ist aus meiner Sicht, dass einige

Lehrerinnen dieses Angebot selbstständig mit ihren
SchülerInnen wahrgenommen haben, ohne die
Unterstützung von Bildungsreferenten der organisierenden
Vereine in Anspruch zu nehmen. Besonders positiv bewerte
ich die Unterzeichnung der Millenniumserklärung des
Deutschen Städtetages durch den Oberbürgermeister Frank

Szymanski. Diese und auch der später im Stadtparlament
gefasste Beschluss zum Einkauf fairer Produkte in der
Stadtverwaltung zeigen, dass Cottbus verstanden hat, wie

wichtig der Aufbau einer globalen Entwicklungspartner-
schaft ist. Mit ihrem Mut zur Tat sind die Stadtväter den
BürgerInnen Vorbild. Die Teilnahme von rund 700
CottbuserInnen an den zahlreichen Bildungsveranstal-
tungen der Aktionswoche zeigt, dass globale Inhalte keine
Randthemen mehr sind. Dennoch sehe ich für künftige
Aktionen noch mehr Beteilungspotenzial in der Cottbuser
Öffentlichkeit. Mit dem Verein Carpus e.V. werde ich mich
auch weiterhin im Netzwerk „Cottbus gibt 8“ engagieren
und neue Veranstaltungen im Themenbereich Global+Fair
mitgestalten. Ich würde mich freuen, wenn unser Netzwerk
im nächsten Jahr noch wächst.

Uwe Berger, Carpus e.V.

Agenda 21
Denkt an MORGEN und handelt HEUTE
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Millenniums-Erklärung der Mitgliedskommunen
des Deutschen Städtetages

Die Stadt Cottbus

Begrüßt die von den Vereinten Nationen im Jahre
2000 verabschiedeten Millenniums-Entwicklungsziele
(Millennium Development Goals MDGs) für eine 
bessere, gerechtere und sicherere Welt, 

Betont, dass sich die Verpflichtungen aus der
Millenniumserklärung der Vereinten Nationen 
zwar in erster Linie an die Regierungen der 189
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen richten, 
die die Erklärung unterschrieben haben, 

Äußert aber gleichwohl ihren Willen, im Rahmen
ihrer Möglichkeiten an der Verwirklichung der
Millenniums-Entwicklungsziele mitzuwirken und 

Will in diesem Sinne prüfen, inwieweit folgende
Aktivitäten realisiert werden können: 

I. Maßnahmen der Information und
Bewusstseinsbildung

– Durchführung eigener Aktionen und die
Unterstützung von Aktionen Dritter mit dem Ziel, 
die Information über die Millenniums-
Entwicklungsziele in der Bevölkerung zu verbreitern
und somit das Bewusstsein für die damit 
angesprochenen Probleme zu  wecken
und Denkanstöße zu geben 

– Förderung von Dialog und Zusammenarbeit mit
ausländischen Mitbürgern/innen, insbesondere 
aus den Weltregionen, auf die sich die Anstrengungen
der Millenniums-Entwicklungsziele richten, 
in kommunalen Einrichtungen (z.B. Kindergärten,
Schulen, Jugendzentren, Bibliotheken, Museen,

Volkshochschulen, Freizeiteinrichtungen), um so durch
direkte Kontakte ein für viele Mitbürger/innen 
vergleichsweise abstraktes Thema begreiflicher zu
machen 

II.Maßnahmen der Vernetzung und
Konzentration von Aktivitäten

– Werbung für und Unterstützung eines breiten
Bündnisses von lokalen Akteuren
(Nichtregierungsorganisationen, Schulen,
Universitäten, örtliche Wirtschaft und örtliches
Handwerk, Kirchen usw.), um den Bestrebungen und
Aktivitäten zur Erreichung der Millenniums-
Entwicklungsziele eine möglichst breite Verankerung 
und Beständigkeit zu geben 

– Ausrichtung der kommunalen Partnerschaftsarbeit
auf Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele 
(z. B. Aufnahme des Themas in die Arbeitsprogramme
mit den Städtepartnern und Austausch über Aktivitäten
in den Partnerkommunen bzw. Durchführung gemein-
samer Aktionen) 

III. Maßnahmen zur Förderung 
einer global denkenden und in
diesem Sinne Verantwortung über-
nehmendenen Kommunalpolitik

– Überprüfung des eigenen kommunalen Handelns auf
Verhaltensmuster, die dem Grundsatz der Einen Welt
verpflichtet sind und die damit auch die allgemeine 
Grundlage der Millenniums-Entwicklungsziele unter-
stützen ( z.B. Einsatz fair gehandelter Produkte in der
Verwaltung, Schulen, Krankenhäusern, Kindergärten 
und auf kommunalen Veranstaltungen, faires und nach-

haltiges Beschaffungswesen in den Bereichen Energie,
Baustoffe, Dienstbekleidung, Bürobedarf, Einsatz 
energiesparender Fahrzeuge, Maßnahmen zur
Energieeffizienz usw.) 

IV. Maßnahmen zur Unterstützung
der Kommunen in den Ländern
des Südens

– Erweiterung des bestehenden Partnerschaftsnetzes
auf Dreieckspartnerschaften mit einer oder mehrerer
Kommunen aus EU-Ländern und einer Kommune aus
den Ländern des Südens 

– Förderung starker, selbstverwalteter Kommunen in
den Entwicklungsländern durch Unterstützung des
kommunalen fachlichen Wissenstransfers im Rahmen
des Einsatzes von kommunalen Experten/innen in
kommunalen Entwicklungsprojekten erfahrener
Einrichtungen der Entwicklungszusammenarbeit 

Ist der Überzeugung, dass das kommunale
Engagement im Rahmen der Millenniums-
Entwicklungsziele auch dazu beitragen kann, 
der wachsenden Armutswanderung nach Europa 
entgegenzuwirken 

Fordert die Bundesregierung auf, den Willen der
Kommunen, ihren Beitrag zur Erreichung der
Millenniums-Entwicklungsziele zu leisten,
anzuerkennen und sie stärker als Akteure der
Entwicklungszusammenarbeit zu berücksichtigen 

Cottbus, 11. Oktober 2007

Frank Szymanski
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus

Aktionswoche – Cottbus gibt 8

Resümee
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L O K A L E

C OT T B U S

SEITE 12 NICHTAMTLICHER TEIL

Abtauendes Polareis, ansteigender Meeresspiegel, zuneh-
mende Extremausschläge des Wetters, Trockenheit oder
Flutkatastrophen und in Folge dessen Missernten, Wasser-
und Nahrungsmangel oder Umweltkatastrophen stellen die
Menschheit vor eine neue globale Herausforderung.
Welche Auswirkungen haben diese Veränderungen in den
Ländern, die heute schon mit Extrembedingungen zu Recht
kommen müssen? 
Bleibt der Wandel beherrschbar? Oder müssen wir uns auf
katastrophale Szenarien einstellen und darauf, dass sich
zunehmend mehr Menschen auf die Flucht vor lebensfeind-
lichen Existenzbedingungen begeben? 

Ausgehend vom UN-Weltklimabericht wurde die Frage dis-
kutiert, wie bedrohlich die Veränderungen tatsächlich sind
und welche Regionen voraussichtlich wie betroffen sein
werden. Auswirkungen in Afrika und Asien wurden an
Hand konkreter Beispiele diskutiert. 
Was bleibt den Menschen in den betroffenen Regionen? Ist
Flucht eine Alternative oder kann der wohlhabende Norden
dem armen Süden helfen, die Katastrophe abzuwenden?
Möglichkeiten der Hilfe wurden diskutiert.

Michael Wegener,
Integrationsbeauftragter der Stadt Cottbus

Als Gleichstellungsbeauftragte war es für mich selbstver-
ständlich, mich in die Milleniumskampagne in unserer Stadt
einzubringen, denn die UN-Milleniumsziele beinhalten ja
u. a. auch die Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung
der Rolle der Frauen. 

Sehr gut fand ich dabei, dass ich neue Partnerinnen
und Partner kennen gelernt habe, mit denen ich künftig
in Sachen Gleichstellungsarbeit zusammenarbeiten
kann. Somit kann die eigene Arbeit wieder ein Stück
mehr mit anderen vernetzt werden und das empfinde
ich als eine große Bereicherung. Die von mir und dem
Frauenzentrum gemeinsam durchgeführte Veranstaltung 
zur weiblichen Genitalverstümmelung fand eine 
sehr gute Resonanz, was mir beweist, dass es richtig
war, sich diesem schwierigen Thema in unserer Stadt
zu nähern. Ich denke, hier werden weitere Aktionen
folgen. 

Ansonsten hat mir die Mitarbeit bei der Kampagne sehr
großen Spaß gemacht und alle Beteiligten bildeten ein super
Team.

Sabine Hiekel,
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Cottbus

Die UNICEF – AG Cottbus beteiligte sich mit verschiede-
nen Veranstaltungen an dem Aktionsprogramm rund um die
Tore:

1. Führungen auf dem Altmarkt an den Toren für
Schülerinnen und Schüler von mehreren 6. Klassen;

2. Ausstellung im Jugendamt der Stadtverwaltung
„Karikaturen für UNICEF“

3. Podiumsdiskussion mit Frau Brueggemann „Starke
Frauen – starke Kinder“

4. Zeichnen mit Kindern in der Galerie in der
Spremberger Straße zum Thema „Indien“

Alle Veranstaltungen wurden gut vorbereitet und durchge-
führt. Wir hätten uns eine größere Beteiligung gewünscht.

Die Mitglieder der UNICEF-AG Cottbus verkaufen ihre
Grußkarten am 8. und 9.12. anlässlich des Adventsmarktes
auf dem Klosterplatz sowie bis zum 22.12. täglich von 10
bis 20 Uhr, sonntags von 13 bis 18 Uhr auf dem
Weihnachtsmarkt in der Spree-Galerie.

H. Schäfer
UNICEF-AG Cottbus

Es waren 12 Tage im Oktober, an denen die Milleniums-
Tore auf dem Altmarkt zu Gast waren. 12 Tage mit einem
bunten und breit gefächerten Programm, das dazu einlud,
die Stadt von einer anderen Seite kennen zu lernen. Es lohn-
te sich neugierig zu sein und über den Tellerrand
hinaus zu schauen.

Die Höhepunkte für mich waren die Veranstaltung von
UNICEF mit Ingar Brueggemann, Vorstandsmitglied des
Deutschen Komitees für UNICEF e.V. zum Thema „Starke
Frauen – starke Kinder“ zur Situation der Rechte von
Mädchen und Frauen in der Welt, sowie das Stand Up am
17.10. dem UN-Tag zur Armutsbekämpfung, an dem 
zahlreiche Cottbuser teilnahmen, um ein Zeichen zu setzen.
Außerdem habe ich gelernt, wie gut Lausitzer Apfelsaft und
fair gehandeltes Mangokonzentrat zusammen passen.
Besonders gefreut hat mich das aus den Initiatoren der
Veranstaltungstage ein Netzwerk entstanden ist, das auch
weiterhin an der Verwirklichung der UN-Millennium-
entwicklungsziele arbeiten wird. Alle Bürger, die mithelfen
wollen sind herzlich dazu eingeladen, ihren Beitrag zur 
Millenniumkampagne 2015  NO EXCUSE zu leisten.

Sören Pätow
Amnesty International

Als den optimalen Antrieb für die Wirtschaft und den
Fortschritt dürften demnächst Allgemeinheit und Ökonomie
die produktiven Bedürfnisse entdecken. Die natürlichen
Antriebe der Einzelpersonen sind der Biologie seit den
1930er Jahren bekannt und wurden von der Psychologin
Ute Holzkamp-Osterkamp in den 1970er und 1980er Jahren
als Grundlage für die Motivationstheorie bearbeitet.
Dadurch erübrigt sich der kapitalistische Konkurrenzkampf,
der sich als die Ursache der Umweltzerstörung und der
sozialen Ungerechtigkeit erweist. Es gibt überhaupt keinen
Grund für Menschen, sich gegenseitig zu bekämpfen, weil

vor allem das Gleichgewicht von produktiven und konsum-
tiven Bedürfnissen in jeder Einzelperson die Grundlage ist
für eine friedliche Koordination aller Interessen im
Einklang mit der Natur. Sobald genügend viele Menschen
begreifen, dass deshalb der Ausweg aus den Krisen unserer
Zeit eine Verbesserung des Lebens ist, wird sehr schnell
weltweit eine kooperative Marktwirtschaft entstehen und
den gescheiterten Neoliberalismus ablösen.

Lutz von Grünhagen
Netzwerk Zukunft e. V.

Podiumsdiskussion 
„Klimaflüchtlinge”

Statement zur
Milleniumskampagne

Vortrag „Was kommt nach dem Wirtschaftsneoliberalismus?”

Impressionen


